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Im SPD-Shop lassen sich Bilder in der Bilddatenbank zentral und dezentral speichern 
und aufrufen.

In die Bilddatenbank kannst Du eigene Bilder für Deine Produkte hochladen. 
Außerdem gibt es vom SPD-Parteivorstand und vom Landesverband jeweils Fotos, die 
Du nutzen kannst.

Diese Anleitung zeigt Dir, wie die Bilddatenbank zu nutzen ist.

Hintergrund
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Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte beachten!

Bitte beachte:

Du musst das Bild nutzen dürfen und Du musst von den abgebildeten Personen, die
Einverständniserklärung haben. Du musst den Urheber, von dem Du die Erlaubnis zur
Bildnutzung hast, angeben.

Unbedingt anschauen:
Handreichung – Bildrechte (hier im Anhang)

„Das Recht am eigenen Bild“ - Einführung in Persönlichkeitsrechte und die Bildnutzung:
https://www.youtube.com/watch?v=L-tGHw9Otgc

„Urheberrecht im Internet“ - Einführung ins Urheberrecht:
https://www.youtube.com/watch?v=P3hFho5dtC0

Quelle: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=L-tGHw9Otgc
https://www.youtube.com/watch?v=P3hFho5dtC0
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Aufruf der Bilddatenbank

Die Individualisierung eines Artikels wird 
auf der Detailseite des Artikels im SPD-

Shop gestartet.

Der Aufruf der Bilddatenbank 
erfolgt über „Mein Konto“

Mit einem Klick gelangst Du zur 
Bilddatenbank.

In den Ordnern „Parteivorstand“ und 
„Landesverbände“ werden Bilder zur Verfügung 

gestellt, die Du für deine Gestaltung nutzen kannst.

Im Ordner „Mein Bereich“ kannst Du Deine eigenen 
Bilder ablegen.

Jeder Ordner lässt sich mit einem Linksklick markieren und 
mit einem Doppelklick öffnen.
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Ordner des PVs oder der Landesverbände

Ordner des Parteivorstandes oder der 
Landesverbände lassen sich 

ausschließlich durch die dafür 
berechtigten Personen verwalten.
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Erstellen von Ordnern in „Mein Bereich“ 

In „Mein Bereich“ können eigene Ordner 
erstellt werden. Dies erfolgt entweder über 

das Menü …

... oder mittels Rechtsklick an einer freien 
Stelle neben einem  eventuell bereits 

vorhandenen Ordner.
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Die Bearbeitung kann über das Menü erfolgen, 
sobald ein Ordner mit einem Linksklick markiert 

wurde …

… oder auch hier wahlweise über einen 
Rechtsklick in der sich öffnenden Auswahl.

Bearbeiten von Ordnern in „Mein Bereich“ 
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Hochladen von Bildern in „Mein Bereich“ 

Eigene Bilder können über „Neu“ hochgeladen 
werden.
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Den hochzuladenden Bildern können 
Bildinformationen hinterlegt werden. Die hier 

eingetragenen Bildinformationen gelten für alle 
gleichzeitig hochgeladenen Bilder. Nachträgliche 

Änderungen sind für jedes Bild möglich.

Die Nutzerbedingungen sind in den AGBs 
hinterlegt und müssen akzeptiert werden.

Mit diesem Button können ein oder 
mehrere Bilder ausgesucht werden.

Bildinformation beim Hochladen
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Öffnen von Bildern

Mit einem Doppelklick oder über das Menü 
können Bilder in der Bilddatenbank 

geöffnet werden.

Bildinformationen

Bildkommentar

Suchbegriffe, Tags

Informationen bearbeiten

Herunterladen
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Herunterladen von Bildern

Geöffnete Bilder aus der 
Bilddatenbank können in 

verschiedenen Auflösungen 
heruntergeladen werden. 
Dazu muss das Bildformat 

aufgerufen werden.
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Hilfe und Ansprechpartner

030-25991-335

Bei Fragen melde Dich bei uns!

Björn Behrendt

meineGestaltung@spd.de

mailto:meineGestaltung@spd.de
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Anhang: Bildrechte und -nutzung (1/4)

Das Urheberrecht

Alles, was im Internet, in (Presse-)Medien oder auch auf anderem Weg erscheint ist urheberrechtlich geschützt: 
Texte, Fotos (auch Schnappschüsse), Grafiken, Pläne, Karikaturen, (Stadt-/Land-)Karten, Bildwerke, Plastiken, 
Musikwerke, Filmwerke, Bauwerke etc.. Entsprechend dürfen veröffentlichte Texte, Fotos oder Grafiken nicht 
ohne Genehmigung der Berechtigten genutzt/verwertet (also z.B. vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt, öffentlich 
wiedergegeben oder bearbeitet) werden. 

„Urheberrecht im Internet“ - Einführung ins Urheberrecht: 
https://www.youtube.com/watch?v=P3hFho5dtC0

Quelle: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=P3hFho5dtC0
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Anhang: Bildrechte und -nutzung (2/4)

Fotos veröffentlichen

Viele Menschen haben schnell einen Fotoapparat oder zumindest ein Fotohandy zur Hand. Die Fotos sind in 
wenigen Schritten ins Netz hochgeladen – entweder per Klick gleich aufs Facebook- oder Twitterprofil, über 
einen Upload bei einem Fotoalbum-Dienst im Internet (z.B. Picasa und Flickr) oder über die 
Bearbeitungssoftware der eigenen Homepage.

Das Recht am eigenen Bild

Es gilt in jedem Fall die Persönlichkeitsrechte zu achten. Denn Personen, die auf einem Foto zu sehen sind, 
haben ein Recht an ihrem eigenen Bild. Jeder Mensch darf bestimmen, was mit seinem Abbild passiert. Selbst 
wenn es „nur“ ein Schnappschuss war. Will eine andere Person das Bild veröffentlichen – zum Beispiel in 
einem sozialen Netzwerk wie Facebook –, so muss die fotografierte Person um Erlaubnis gebeten werden. 
Veröffentlicht jemand ein solches Foto ohne Erlaubnis, kann die abgebildete Person Unterlassung verlangen 
oder sogar Schadenersatz. Das Recht am eigenen Bild gilt auch für alle, die sich in öffentlichen Straßen oder 
auf öffentlichen Plätzen aufhalten. Solange sie unwesentliches Beiwerk sind, kann der Fotograf das Bild ohne 
Rücksprache veröffentlichen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Sobald aber eine Person auf dem Foto 
heraussticht und als Individuum erkennbar ist, muss sie gefragt werden, ob sie einer Veröffentlichung 
zustimmt. 
Beim Bild vom Kandidaten am Marktplatz müssen die Bildrechte von den Personen im Hintergrund, die nicht 
gut zu erkennen sind, nicht eingeholt werden – von allen anderen Personen schon. Die Nutzungsrechte sollten 
immer schriftlich eingeholt werden, damit es im Nachhinein keine Probleme oder Missverständnisse gibt. 

„Das Recht am eigenen Bild“ – Einführung in Persönlichkeitsrechte und die Bildnutzung: 
https://www.youtube.com/watch?v=L-tGHw9Otgc
Quelle: Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=L-tGHw9Otgc
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Anhang: Bildrechte und -nutzung (3/4)

Panorama-Freiheit

Auch im öffentlichen Raum können urheberrechtlich geschützte Werke stehen. Architekten können 
Urheberrechte an den Gebäuden haben, die nach ihren Plänen gebaut wurden; Bildhauer haben Rechte an 
ihren Skulpturen oder Denkmälern. Deshalb gibt es die Panoramafreiheit als Schranke für das Urheberrecht: 
Fotos von urheberrechtlich geschützten Werken, die dauerhaft von öffentlichen Straßen oder Plätzen aus zu 
sehen sind, dürfen ohne Erlaubnis ihrer Urheber veröffentlicht werden. 

Bilder aus dem Netz verwenden

Wer Bilder aus dem Internet herunterladen und verwenden möchte, muss das Urheberrecht der Fotografen 
und Fotografinnen beachten. Grundsätzlich ist jedes Bild (nicht nur Fotos, sondern auch Karten, Grafiken, 
Illustrationen und andere visuelle Elemente) urheberrechtlich geschützt – in der Regel bis 70 Jahre nach dem 
Tod des Urhebers oder der Urheberin. Sie dürfen bestimmen, was mit ihrem Bild passiert, wo es veröffentlicht 
wird und wer es benutzen darf. 
Das bedeutet aber auch: Andere dürfen Fotos nur verwenden, wenn der Urheber es erlaubt. Sonst kann es 
teuer werden: Urheber können die entgangenen Lizenzzahlungen rückwirkend verlangen, plus einen Zuschlag 
von bis zu hundert Prozent. Dazu kommen üblicherweise Anwaltskosten.

Daher immer Copyright klären: Die Rechte am Bild hat in der Regel die Fotografin oder der Fotograf. Deren 
Name muss genannt werden. Es sollte ein Preis für die Veröffentlichungsrechte ausgehandelt werden. 
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Anhang: Bildrechte und -nutzung (4/4)

Zusammengefasst:

 Fotos und sonstige grafische Inhalte anderer dürfen nur dann für eigene Beiträge
verwendet werden, wenn der Urheber oder die Urheberin die Erlaubnis dazu erteilt
hat.

 Wer Menschen fotografiert, muss ihre Persönlichkeitsrechte achten und sie fragen, ob
das Foto veröffentlicht werden darf – am besten schriftlich.

 Eigene Fotos sind automatisch urheberrechtlich geschützt. Niemand darf sie ohne
Erlaubnis verwenden.


